
 
 
 

Satzung zur Festlegung des Vomhundertsatzes für die Vorabquote 
für qualifizierte Berufstätige nach Art. 45 Bayerisches Hochschulgesetz 

an der Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule München 
 

vom 31.07.2009 
 
 
 

Aufgrund von Art. 5 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 Bayerisches Hochschulzulassungsgesetz erlässt die 
Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule München folgende Satzung: 
 
 
 

§ 1 
 

Für qualifizierte Berufstätige gemäß Art. 45 BayHSchG wird eine Vorabquote im örtlichen 
Auswahlverfahren (Art. 5 Abs. 3 BayHSchZG) von 5 v. H. der zur Verfügung stehenden 
Studienplätze festgelegt.  
 
 
 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 15.07.2009 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


